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die Keime der verſchiedenſten Begierden welche den Menſchen ins
Verderben ſtürzen ſie nicht frühzeitig ausgerotte werden
Dazu aber eédar von früheſter Jugend der nade und rA
des heiligen Geiſtes Und doppelten Utzen 1e der heilige
ater frühzeitigen Firmung Das kindliche Gemüth ird
empfänglicher für die Aufnahme der chriſtlichen Lebensgeſetze und
wird auch für die ſpäter zu empfangende heilige Communion beſſer
vorbereite und zieht aus ihr reichere Früchte „Porro 810 confirmati
adolescentuti 20 capienda Praecepta molliores flunt SUsCIpi-
endaeque postmodum Hucharistiae aptiores SUscepta
Uberiora caplunt émolumenta — Au Ius ſoll bei
ahnli Anfrage g9 aben „Erſt Soldat dann Tiſch
genoſſe!“ Es iſt ſelbſtverſtändlich Sache der Oberhirten hierin für
ihre iöceſen die angemeſſenen Beſtimmungen zu treffen ber es
ſcheint uns als ob mancher nfug, der ſich jetzt bei dem ſpäteren
Empfange der Firmung den Firmtag knüpft und die Gnade
der Firmung beeinträchtigt bei rüheren Firmung egfall
kommen wur

ürzburg Profeſſor I1 Fr 0E  *
III (Geheimes Ehehindernis.) Vꝗ der Ortſchaft iſt

die Uunde verbreitet daſs aju und Acrina einander eiraten
wollen und nächſtfolgenden onntage das er Aufgebot geſchehen
werde Das Brautexamen hat ſchon ſtattgefunden. acrina wuſste
nichts von Ehehindernis, und Ajus, eln religiöſer Mann,
der aber vor mehr als mnen V  Q  ahre mit Macrinas weſter
Plauta ſich verſündigt (was ganz geheim geblieben war) erklärte
dem hochwürdigen Pfarrer auch ETL wiſſe von mnemt Ehehinderniſſe
ni Als nämlich derſelbe, einnige onate nach M ergehen
bei dem rieſter der nahegelegenen Hauptſtadt der Diöceſe ene
reumüthige Beicht ablegte und dem Beichtvater mittheilte, er könne
die Plauta aus gewiſſen Gründen ni wohl eiraten, denke aber
daran, ihre weſter acrina zu nehmen, ma ihn der eicht  2  2
ater auf das trennende Ehehindernis aufmerkſam, igte jedoch hinzu,
Qus den angegebenen Gründen könne EL Dispens erlangen, enn
0 dieſelbe, wie ‘S nothwendig ſei, verlange. Ajus, um ſeinen L
Ruf beſorgt, agte, ob eL wohl dieſeS Ehehindernis, enn die Ehe
mit acrina zuſtande ommen ollte, ſeinem mit ihm erſönli ſehr
vertrauten Pfarrer ekannt machen mu Der Beichtvater ant
wortete ihm Nein, da die Sache ganz geheim ſei, genuge Es, enn
* durch Beichtvater, der ihn nicht werde, ſich die
Dispens vor der Trauung verſchaffe; dann könne Er, vom Pfarrer
efragt, ſagen, ni von Ehehinderniſf (das ⁷ ihm
mitzutheilen verpflichte ſei) Ungefähr acht Tage vor dem onntage,
an welchem das erſſte Aufgebot ſtattfinden ſollte, ega ſich alſo ajus
wieder zu dieſem Beichtvater, erinnerte ihn das Uher Gebeichtete
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und bat ihn, ihm die erforderliche Dispens gütigſt zu erwirken. Der
Beichtvater erſprach ſie ihm, ohne einen Namen zu nennen, ver
chaffen und beſtimmte ihm einen Tag nach dem erſten Aufgebot,
dem 5 ihm zurückkommen ſolle

Plauta ＋ zwar keine Rechtsanſprüche auf Cajus, da ſie
beſonders an der einſt begangenen unde geweſen war; ſie
wuſste aber, daſ dieſe Verſündigung ein Ehehindernis für aju
begründe, ega ſich zUum Beichtvater B., einem jungen Geiſtlichen
in R., und fragte ihn, ob ſie verpflichtet ſei, das obwaltende Ehe
hindernis anzuzeigen. gab ihr unklugerweiſe zur Antwort, ſie
mu das Ehehindernis dem Pfarrer anzeigen. (Vgl Gury, Casus II.

887, C48 V. 10. Cajus, der ebenfalls bei Gelegenheit des erſten
Aufgebotes die Sacramente der Buße und des Altars angen
wo  E, kam emſelben Beichtvater, und da nichts von dieſem
Ehehinderniſſe agte, frug ihn nach einer allgemeinen Frage ber
die Ehehinderniſſe, ob ſich nicht mit der weſter ſeiner rau
verſündigt habe Qju eugnete Es, und nach einer kurzen Ermahnung
entließ ihn der Beichtvater ohne Los prechung mit dem egen, den
ETL über ihn ausſpra

ald nach dem erſten Aufgebot kam Plauta, den Auftrag des
Beichtvaters erfüllend, zum Pfarrer und theilte ihm den Sachverhalt
mit „Iſt die Sache ekannt?“ frug dieſer. „Nein, gar nicht,“
erwiderte ſie,‚ „der Beichtvater hat mich dazu verpflichtet, ſie Uer
Hochwürden mitzutheilen.“ „Warum aben Sie denn Aju nicht
aufmerkſam gemacht?“ V habe ihm davon eredet, ETL aber
agte, ich ſolle mich nicht darum ümmern.“ Dann verabſchiedete
ſie der Pfarrer, und da ETL aju als einen gewiſſenhaften Menſchen
annte, ließ die Sache auf ſich beruhen An dem feſtgeſetzten Tage
erhielt In der That Qju durch den Beichtvater pIO foro CONn-
Scientiae die erforderliche Dispens

Nachdem nun die Geſchichte In der giltigen Eheſchließung ihren
Abſchluſs gefunden hat, räg eS ſich Was iſt ber das Verfahren,
welches Plauta, die Beichtväter und B., Cajus und der Pfarrer
eingeſ

agen aben, zu urtheilen?

ntwor Plauta iſt zwar 3 entſchuldigen, hat aber objectiv
nicht richtig gehandelt. Um Aufſchluſs ber thren Zweifel erhalten,
d ſie, da der Beichtvater die Perſonen kannte, einen Beicht  —  —
QAter auſſuchen ſollen, dem ihr Mitſchuldiger nicht ekannt geweſen
wäre, wenn es ohne große Beſchwerde geſchehen konnte; eS iſt kaum

Suarez ſagt Si poenitens possit el confiteri, dui NON cCognoscit
Dersonam complicis, enetur 10 facere: et in hoe conveniunt. Ver⸗
gleiche Ugo, disp. I. 392 Die Anſicht einiger pätern Moraliſten,
meinten, dies ſei bloß de consilio, hält auch der Alfons nicht für hinreichend
wahrſcheinlich I. 489), und enn heute einige meinen, die Infamierung
bei einem VIIT gravis et prudens ſei nicht er als materia gravis anzuſehen,
ſo möchte ich fragen, ob eS nicht allgemein als eine und für ſich ſchwere
angeſehen wird, jemand, der auf ſeinen guten amen hält, eme ere
Sünde U beichten hat
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anzunehmen, daſs ſie einen ſolchen nicht leicht hätte finden und ihm
die nothwendige Kenntnis der Sachlage nicht hätte mittheilen können.

Die Antwort, die ihr der Beichtvater ertheilte, war nicht
richtig; denn niemand iſt verpflichtet, ern Ehehindernis anzuzeigen,
wenn durch die Anzeige ihm ſelbſt und einem andern eine bedeutende
Schädigung des Namens en  E (S Alph 995. Gury.

Ballerini. Op Mor vOI VI. 433 11 906.) Er ihr
agen ſollen, EeS genüge, wenn ſie thren Mitſchuldigen, den Bräutigam,
auf das beſtehende Hindernis aufmerkſam mache, QAmt ETL ſich Dispens
erſchaffe, ſei anzunehmen, daſs dieſer, der auf ſeine Religion hält,
Es werde; ſo werde die Gefahr für Macrina, ohne eS zu wiſſen,
eine ungiltige Ehe einzugehen, und die Verunehrung des Sacramentes,
ſoviel ſie dafür zu ſorgen habe, vermieden. erſelbe Beichtvater
hat aber auch dadurch gefehlt, daſs E wie * ſcheint von der in
der El erhaltenen Kenntnis beim Ausfragen des Bräutigams und
durch Verweigerung der Losſprechung Gebrauch gemacht hat, ſelbſt
wenn wir annehmen, daſs Cajus eS nicht gemerkt habe Die ent
gegengeſetzte Anſicht, welche den Gebrauch mn dieſem Falle rlaubt,
＋ ich nicht für wahrſcheinli und ſelbſt, wer ſie für ſcheinlich
hielte, dürfte ſie nicht efolgen, enn auch der heilige h·7on ſie
nicht verwirft. 3 Die Anzeige der Plauta ſchein ungeachtet der
eiſung des Bei  ater  I faſt nicht mehr entſchuldigt werden zu
können, nas  em ajus, der doch auch die heiligen Sacramente
mpfängt, ihr geſagt hat, ſie ſolle ſich die Sache nicht weiter
kümmern. Der Beichtvater und ſein öniten aju aben
ganz richtig und weiſe gehandelt, ausgenommen vielleicht, daſs ajus
der Plauta eine larere Antwort 0 geben ſollen Den Gläubigen,
die eine Ehe eingehen wollen, ſoll überhaupt ekannt gemacht werden,
daſs für Ehehinderniſſe, we ganz geheim ſind und aus Sünden
herrühren, die Dispens durch den Beichtvater, nicht urch den Pfarrer
nachgeſucht werden ſolle Auch das Verfahren des arrer iſt
ade Er hat wohlgethan, die Sache Unter dieſen Verhältniſſen
auf ſich beruhen laſſen Er durfte, nach meinem Dafürhalten,
keinen Gebrauch von der ihm gemachten Anzeige machen; das Beicht  2
ſiegel ſe an dieſem eébrauche entgegen; denn Plauta 0 nur
die Abſicht, das mitzutheilen, was ſie gemã der mn der Beicht
haltenen nweiſung agen zu müſſen glaubte; da ihre Anzeige auf
einer alſchen Vorausſetzung beruhte, hat ſie mit derſelben auf ihr
Beichtgeheimnis nicht verzichtet. d, ſelbſt wenn ein Geheimnis dem
Pfarrer m ſeinem mte ohne Beziehung zu einer Beicht mitgetheilt
wird, glaube ich mit der Anſicht, we Gury (Comp 60
MoOr II 742) für die wahrſcheinlichere hält, daſs ETL dieſe Kenntni
nicht ohneweiter V foro externo verwenden Urſe In unſerem
0 muſs ETL die anzeigende Perſon anhalten, den mitwiſſenden
Nupturienten, wenn ſie * ohne bedeutenden Schaden für ſich un
kann, auf die Nothwendigkeit einer Dispens aufmerkſam zu machen,
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und die Brautperſon ſelbſt ihm das geheime Hindernis mit⸗
getheilt hat, ſoll ETL ihr agen, dieſe Dispens 9² in der Beicht
nachgeſu und ertheilt 3 werden. ami wird nicht geſagt, daſs
dieſelbe, ohne giltige ſacramentale Losſprechung von den Sünden
ertheilt, ungiltig

Klagenfurt. Profeſſor Julius Müllendorff
IV. (Bis 3 welcher Höhe dürfen Kirchencapitalien

un Sparcaſſen angeleg werden — wird ſich bewa
heiten das Ctannte Wort „Vanae sunt leges sine bonis moribus“.
Auch die beſten Geſetze werden illuſoriſch, wenn ſie nicht gehandhabt
und nicht befolgt werden. Bereits einmal früher wurde in dieſer
Zeitſchri der Ueberzeugun Ausdruck egeben, daſs die Verwaltung
des Kirchenvermögens von Seite vieler Patronatsämter ſo Manches
3 wünſchen übrig laſſe wobei Uunter anderm auch auf die in
den Kirchenrechnungen oft ausgewieſenen, mitunter ſehr bedeutenden
nicht elozierten Caſſabarſchaften, ſowie auf die ewagte An
legung von großen Kirchencapitalien in unterſchiedlichen Sp Qr caf UN

kurz hingewieſen wurde
Die wünſchenswerte Remedur ollte ein Erlaſs der att

halterei Prag vom 23 November 1892, 132.932 chaffen,
welcher m dieſer Zeitſchrift, wie emerkt, mit einigen kurzen
merkungen veröffentlicht wurde Wie jedoch dieſem Erlaſſe von den
betreffenden Kirchenvermögens⸗Verwaltungen entſprochen wurde, zeigt
der na  chende über denſelben Gegenſtand publicierte Erlaſs des

ohen Miniſteriums für Cultus und Unterricht vom
15 ärz 1897, 4066 (intimiert von der genannten 2  2
halterei dem hochwürdigen biſchöflichen Conſiſtorium Königgrätz
interm 21 April 1897, 54.405), den wir ſeines Zu
ſammenhanges mit der voreitierten Statthaltereiverordnung hier
folgen laſſen

„Das ohe Miniſterium für Cultus und Unterricht
ſo lautet der ezogene Erla hat die Wahrnehmung gemacht,
daſs die durch 5 des Geſetzes FTai 1  7 R.⸗

Es iſt eachten, daſs das Geheimnis nicht gewahrt bleibt, venr
der Pfarrer oder Beichtvater, obgleich tectis nominibus, nter ſolchen Umſtänden

das Ordinariat recurriert, daſs aus den Matriken die Perſon, für welche
Dispens begehrt wird, mit Wahrſcheinlichkeit oder gar mit Sicherheit ruiert
werden kann. In der Hauptſtadt der Diöceſe, wohin Leute aus der ganzen
Umgegend ſich 3u begeben pflegen, kann der Beichtvater allerdings ohne dieſe
Gefahr den ſchnellern und leichtern Weg der Vermittlung durch das Ordinariat
einſchlagen; andern Orten ird EL ſich wohl in den meiſten dieſer Fälle ge⸗

heute innerhalb einer Woche Rückantwort un Händen haben kann Aus demnöthigt ſehen, direet an die Poenitentiara ſich U wenden, von welcher
Geſagten geh wiederum hervor, Pie dringend den Gläubigen, welche eine Ehe
eingehen wollen, empfohlen  erden ſoll, die Saeramente de
Altares vor dem erſten Aufgebote empfangen.

Buß und des

Vgl. V  .  ßahrgang 1893, Heft 2, Seite 503


